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Aktuelle und provisorische Eintragungen

Ei Lö Name Ref Sitz

1 Blooming Juniper Foundation
1 Blooming Juniper Stiftung

1 Vaduz

Ei Lö Aufsichtsbehörde Ei Lö Repräsentanz/Zustelladresse

2 Stiftungsaufsichtsbehörde 8 c/o BONATREVI Treuhand-
Anstalt
Auring 52
9490 Vaduz

Ei Lö Stiftungskapital Ref Errichtungsdatum

1 CHF 30'000.00 1 04.12.2015

Ei Lö Zweck

1 Der Zweck der Stiftung besteht darin, gemeinnützige Aktivitäten im Sinne von Art. 107 Abs. 4a PGR zu fördern und zu
unterstützen.
Insbesondere engagiert sich die Stiftung in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales, Linderung menschlichen Leidens
ausgelöst durch Krankheit, Armut, Krieg, Umweltkatastrophen und Ähnliches, Gesundheit, Umweltschutz, Wissenschaft und
Forschung, Sport sowie Kultur und Kunst.
Die Stiftung kann im In- und Ausland alle Förderungs- und Unterstützungsmassnahmen sowie Hilfe-leistungen jeglicher Art
ergreifen, die dem Stiftungsrat zur Erreichung des Stiftungszwecks geeignet erscheinen.
Insbesondere kann die Stiftung zur Erreichung des Stiftungszwecks:
a) finanzielle Zuwendungen entrichten oder Hilfeleistungen jeglicher Art erbringen an:
- bestehende gemeinnützige Organisationen;
- andere Organisationen, Trusts, Gesellschaften, Betriebe, Bildungs- und Erziehungsstätten, Projekte oder betroffene
Privatpersonen, sofern der Stiftungsrat dies als geeignet erachtet.
b) selber aktiv werden indem die Stiftung:
- gemeinnützige Organisationen, andere Organisationen, Trusts, Gesellschaften, Betriebe oder Bildungs- und Erziehungsstätten
selber gründet, betreibt oder/und sich daran beteiligt;
- Projekte selber entwickelt oder/und durchführt;
- nationale oder/und internationale Wettbewerbe organisiert oder/und Auszeichnungen und Preise vergibt;
- Stipendien gewährt;
- Infrastruktur jeglicher Art im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe schafft;
- Arbeitsmöglichkeiten schafft;
- Bildungsmöglichkeiten schafft;
- Darlehen gewährt, bspw. um finanzielle Basisdienstleistungen wie Kredite, Bankkonten  oder Versicherungen auch
Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, denen der Zugang zu solchen Dienstleistungen bei herkömmlichen Banken und
Versicherungen verwehrt bleibt.
Der Stifter behält sich ausdrücklich das Recht zur Änderung des Stiftungszwecks im Rahmen der Gemeinnützigkeit gemäss Art.
552 § 30 PGR vor.
Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. Ein nach kaufmännischer Art geführtes
Gewerbe wird nicht betrieben.
Die Stiftung ist befugt, alle Rechtsgeschäfte abzuschliessen, die der Verfolgung und Verwirklichung ihres Zwecks dienen. 

Ei Lö Bemerkungen

1 Organisation: Stiftungsrat bestehend aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern; Revisionsstelle.

Ref TR-Nr TR-Datum Ref TR-Nr TR-Datum

1 26202 07.12.2015
2 26453 10.12.2015
3 396 13.01.2016
4 6863 03.08.2017
5 9901 06.11.2017

6 728 25.01.2018
7 5307 27.06.2018
8 9923 29.11.2018
9 3576 18.04.2019
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Aktuelle und provisorische Eintragungen

Ei Ae Lö Angaben zur Verwaltung Funktion Zeichnungsart

3 AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft,
9490 Vaduz

Revisionsstelle

7 Schmutz, Patrick Thomas, StA: Schweiz, 42180 Loei Province Präsident des
Stiftungsrates

Kollektivunterschrift zu zweien

7 Vallucci Schmutz, Virna, StA: Schweiz, 8834 Schindellegi Vizepräsident des
Stiftungsrates

Kollektivunterschrift zu zweien

9 BONATREVI Treuhand-Anstalt, 9490 Vaduz Mitglied des
Stiftungsrates

Kollektivunterschrift zu zweien

Vaduz, 02.12.2021 15:30 Ein Auszug aus dem Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein
hat nur Gültigkeit, sofern er mit einer Originalbeglaubigung oder mit
einer elektronischen Amtssignatur des Amtes für Justiz versehen
ist. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine elektronisch
beglaubigte Kopie gemäss Art. 8 E-GovG. Ein Ausdruck dieses
Dokuments hat gemäss Art. 24a Abs. 3 des e-Government-Gesetzes
die Vermutung der Echtheit.
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